	Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)



GOÄ-Pos. 1 neben GOZ-Pos. GOZ-Pos. 100/101, Beratung, GOÄ-Pos. 1
Beratung, eingehende, GOÄ-Pos. 3
GOÄ-Pos. 3 neben GOZ-Pos. 100
GOÄ-Pos. 4 neben GOZ-Pos. 001, Fremdanamnese
Untersuchung, GOÄ-Pos. 5/6
GOÄ-Pos. 6 neben GOZ-Pos. 001
Bericht / Gutachten, GOÄ-Pos. 75/80
Verbandwechsel, GOÄ-Pos. 200/210
Wundversorgung, GOÄ-Pos. 2002 – 2005
Abgrenzung zwischen Kontrolle und Nachbehandlung, GOÄ-Pos. 2007
Bonesplitting, GOÄ-Pos. 2250
Freie Verpflanzung eines Knochens oder von Knochenteilen,

GOÄ-Pos. 2253/2254/2255

Safescraper, GOÄ-Pos. 2253/2254/2255
Knochenaufmeißelung oder Nektrotomie an einem großen Röhrenknochen,
GOÄ-Pos. 2257

Hautlappenplastik oder Spalthauttransplantation, GOÄ-Pos. 2382
Bindegewebs- und Schleimhautbindegewebsplantate, GOÄ-Pos. 2386
Berechnung der Verwendung von Bio Oss, GOÄ-Pos. 2442
Neurolyse, als selbständige Leistung, GOÄ-Pos. 2583
Stillung einer Blutung, GOÄ-Pos. 2660
Partielle Vestibulum- oder Mundbodenplastik, GOÄ-Pos. 2675
Vestibulumplastik, Submuköse, GOÄ-Pos. 2677
Reposition eines Zahnes, GOÄ-Pos. 2685
Ligaturenverbände, GOÄ-Pos. 2697
Dauerschiene, abnehmbar, GOÄ-Pos. 2698
Verband- oder Verschlussplatten, GOÄ-Pos. 2700
Schienen, Entfernung, GOÄ-Pos. 2702
Schienen, Wiederanbringung, GOÄ-Pos. 2702
Alveolarfortsatz, Lagerbildung für Aufbau, GOÄ-Pos. 2730
Lagerbildung bei großen Defekten, GOÄ-Pos. 2732
Längenbestimmung eines Wurzelkanals, GOÄ-Pos. 5000
Röntgenaufnahmen des Schädels, GOÄ-Pos. 5090
	GOÄ-Pos. 1




Beratung

GOÄ-Pos. 1 neben GOZ-Pos. 100/101

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997

In Sitzungen zur Prophylaxe-Unterweisung kommt es nicht selten vor, dass Beratungen zu völlig anderen Themen, z. B. zur vorgesehenen prothetischen Behandlung oder zu Schmerzproblemen, erfolgen. In diesen Fällen kann die Beratung nach GOÄ-Pos. 1 neben der GOZ-Pos. 100/101 berech-net werden, da es sich hier nicht um einen inhaltlichen "Zusammenhang", sondern um ein zeitliches Zusammentreffen handelt. Andernfalls wäre man gezwungen, routinemäßige Kontrollsitzung mit Untersuchung, Beratung und Prophylaxe-Recall grundsätzlich in zwei Sitzungen aufzuteilen, damit alle erbrachten Leistungen auch berechnet werden können.



	GOÄ-Pos. 3




Beratung, eingehende

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 04.04.1997

Die GOÄ-Pos. 3 wird als eingehende Beratung angesehen, in der sich der Zahnarzt seinem Patienten besonders und ausschließlich zuwendet. Während der Zahnarzt gem. GOÄ-Pos. 3 berät, darf er des-wegen gleichzeitig nur eine Untersuchung nach den GOÄ-Pos. 5, 6 oder GOZ-Pos. 001 durchführen, nicht jedoch eine andere Behandlung nach GOÄ oder GOZ. Hingegen können vor oder nach der tatsächlichen Leistungserbringung der Beratung nach GOÄ-Pos. 3 auch andere Leistungen nach GOÄ oder GOZ in der gleichen Sitzung erbracht werden. Dies gilt entsprechend auch für die Berechnung der GOÄ-Pos. 3 im Zusammenhang mit den GOZ-Pos. 603 bis 608.

	GOÄ-Pos. 3




GOÄ-Pos. 3 neben GOZ-Pos. 100

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.10.2003
Die GOÄ-Pos. 3 und die GOZ-Pos. 100 sind nebeneinander berechenbar. Der Leistungsinhalt beider Gebührenziffern muss aus der Gebührenberechnung ersichtlich sein.

	GOÄ-Pos. 4




Fremdanamnese

GOÄ-Pos. 4 neben GOZ-Pos. 001

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 11.07.2001

Die Anamnese und Besprechung eines Krankheitsfalls in Zusammenarbeit mit Angehörigen oder anderen Bezugspersonen erstreckt sich nur auf besonders schwierige und aufwendige Fremdanam-nesen (z. B. bei behinderten Kindern, bewusstseinsgestörten Patienten oder Unfallpatienten).

	GOÄ-Pos. 5 / 6




Untersuchung

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 05.06.1998

Die GOÄ-Pos. 5 und 6 sind durch den Zahnarzt erbringbar und berechenbar.
	GOÄ-Pos. 6



GOÄ-Pos. 6 neben GOZ-Pos. 001
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 09.03.2005:
Sowohl die GOZ-Pos. 001 als auch die GOÄ-Pos. 6 kann von Zahnärzten berechnet werden. Voraus-setzung hierfür ist das Erfüllen der tatsächlichen Leistungsinhalte.
Anstatt der GOZ-Pos. 001 ist die GOÄ-Pos. 6 nur alternativ berechenbar und deshalb ist eine Berechnung beider Positionen nebeneinander nicht möglich.


GOÄ-Pos. 75 / 80

Bericht / Gutachten

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.06.2005 

Die Berechnung der GOÄ-Pos. 75 oder 80 für die Erläuterung einer Liquidation gegenüber dem Pa-tienten ist nicht möglich. 

Das Verlangen einer kostenerstattenden Stelle, die gesamte Rechnung oder Teile in Frage zu stellen und durch den Zahnarzt erläutern zu lassen, kann nicht nach GOÄ/GOZ berechnet werden, sondern nach den Bestimmungen des BGB. Die kostenerstattende Stelle sollte vorab über die entstehenden Kosten informiert werden. 



	GOÄ-Pos. 200 / 210




	Verbandwechsel




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 26.09.1997
Das Legen eines Parodontal-Verbandes zum Zwecke der primären Wundversorgung ist nicht nach GOÄ-Pos. 200/210 berechnungsfähig.

In einer gesonderten Sitzung ist der Parodontal-Verbandwechsel über die GOÄ-Pos. 200/210 berech-nungsfähig. Die GOZ-Pos. 415 ist daneben ebenfalls berechnungsfähig.

Die Materialkosten für den Parodontal-Verbandwechsel sind stets berechnungsfähig. 



	GOÄ-Pos. 2002 – 2005




Wundversorgung
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die Versorgung operativ bedingter Wunden im intraoralen Bereich ist Teil der primären Wundver-sorgung; es kann nicht zusätzlich die GOÄ-Pos. 2002 bis 2005 berechnet werden.



	GOÄ-Pos. 2007




	Abgrenzung zwischen Kontrolle und Nachbehandlung




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.06.2005
Die GOZ-Pos. 329 / 330 / 331 sind nur als selbständige Leistungen und nicht nebeneinander für das gleiche Operationsgebiet berechnungsfähig. Sie sind als selbständige Leistung in verschiedenen Operationsgebieten auch nebeneinander berechenbar. Das Entfernen von Fäden ist Bestandteil der Leistung nach GOZ-Pos. 330. Auch das alleinige Entfernen von Fäden löst die GOZ-Pos. 330 aus. Es kann aber auch alternativ hierfür die GOÄ-Pos. 2007 berechnet werden.

Die GOÄ-Pos. 2006 kann neben der GOÄ-Pos. 2007 berechnet werden, da hier der Zusatz ”als selbständige Leistung” fehlt.



	GOÄ-Pos. 2250




Bonesplitting

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Berechenbar mit GOÄ-Pos. 2250 pro OP-Gebiet.



	GOÄ-Pos. 2253 / 2254 / 2255




Freie Verpflanzung eines Knochens oder von Knochenteilen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 09.11.2005
Die Leistungsinhalte von den GOÄ-Pos. 2253 und 2254 sind Inhalt der GOÄ-Pos. 2255 (freie Verpflanzung eines Knochens oder von Knochenteilen/Knochenspänen). Die GOÄ-Pos. 2255 ist je Transplantation berechnungsfähig.

Bei der GOÄ-Pos. 2253 ist zu beachten, dass die Entnahme an anderer Stelle als im Implantationsbereich zu erfolgen hat. Die Gewinnung von Filterknochen im Zusammenhang mit der GOZ-Pos. 901 erfüllt nicht den Leistungsinhalt der GOÄ-Pos. 2253. Für diesen Mehraufwand kann nur der Steigerungssatz der GOZ-Pos. 901 erhöht werden. Das Einbringen und Verwenden von Filterknochen kann hingegen nach GOÄ-Pos. 2254 gesondert berechnet werden. 
Die GOÄ-Pos. 2253 ist je Entnahmestelle und die GOÄ-Pos. 2254 je Implantationsstelle berechenbar, wenn die Anzahl von Entnahme- und Einbringungsstellen sich nicht deckt. 

Beispiel:

Bei Knochenentnahme aus einer Spenderregion und Verwendung in zwei verschiedenen OP-Gebieten kann die GOÄ-Pos. 2253 einmal und GOÄ-Pos. 2254 zweimal berechnet werden. Sofern die Knochenentnahme an zwei Stellen erfolgt, die Einbringung jedoch nur an einer Stelle, kann die GOÄ-Pos. 2253 zweimal und GOÄ-Pos. 2254 einmal berechnet werden.
	GOÄ-Pos. 2253 / 2254 / 2255




Safescraper
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004:
Der GOZ-Ausschuss empfiehlt, die Anwendung eines Safescrapers gemäß den üblichen Positionen (GOZ-Pos. 2253-2255) zu berechnen.
Da es sich bei dem Safescraper um ein Einmalinstrument handelt, sind bei einer Abrechnung über eine GOÄ-Pos. die Materialkosten nach § 10 GOÄ gesondert berechnungsfähig.


GOÄ-Pos. 2257

	Knochenaufmeißelung oder Nekrotomie an
einem großen Röhrenknochen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Da es im oralen Bereich keine großen Röhrenknochen gibt, ist die Berechnung der GOÄ-Pos. 2257 (Aufmeißelung oder Nekrotomie großer Röhrenknochen) nicht möglich. 



	GOÄ-Pos. 2382




Hautlappenplastik oder Spalthauttransplantation 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die schwierige Hautlappenplastik oder Spalthauttransplantation ist nur einmal je Kieferhälfte be-rechenbar. Sie ist nicht berechenbar im Zusammenhang mit der GOÄ-Pos. 1628 (Plastischer Ver-schluss einer retroaurikulären Öffnung oder einer Kieferhöhlenfistel) oder mit der GOZ-Pos. 321 (Be-seitigung störender Schleimhautbänder).



GOÄ-Pos. 2386

Bindegewebs- und Schleimhautbindegewebsplantate

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 08.10.1999 

a) Entnahme und Einfügen eines Schleimhautbindegewebsplantates

Für die Entnahme und das Einfügen eines Schleimhautbindegewebsplantates kann die GOÄ-Pos. 2386 berechnet werden.

b) Entnahme und Einfügen eines Bindegewebsplantates

Für die Entnahme und das Einfügen eines Bindegewebsplantates kann die GOÄ-Pos. 2386 als Analogposition herangezogen werden.
GOÄ-Pos. 2442

Berechnung der Verwendung von Bio Oss

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 14.07.2010 

Bei Augmentation wird die Abrechnung materialtypisch unterschieden in Verwendung von Knochen bzw. Knochenteilen oder Knochenersatzmaterial. Bei Bio Oss handelt es sich zwar um ein tierisches (bovines) Ausgangsmaterial, es ist allerdings durch den denaturierenden Herstellungsprozess soweit verändert, dass es nicht mehr als Knochen bezeichnet werden kann und eine Abrechnung hiermit nicht unter GOÄ 2254 erfolgen kann. Es ist in seiner Struktur den Knochenersatzmaterialien vergleichbar; die Abrechnung kann deshalb nur nach GOÄ 2442 erfolgen.
GOÄ-Pos. 2583

	Neurolyse, als selbständige Leistung




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die Neurolyse ist nur als selbständige Leistung berechenbar und erfordert das Darstellen, Frei-präparieren oder Herausziehen des Nervs aus seinem Bett. Dieser Leistungsinhalt ist allein bei der Vorsichtsmaßnahme zur Nervdarstellung nicht gegeben und sowohl bei implantologischen als auch chirurgischen Eingriffen mit der Operation abgegolten.



	GOÄ-Pos. 2660




	Stillung einer Blutung




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die GOZ-Pos. 306 ist in Zusammenhang mit anderen chirurgischen Leistungen berechenbar. Die GOÄ-Pos. 2660 (Op. Blutstillung im Mund-Kiefer-Bereich) ist nur als alleinige Leistung berechenbar.
	

GOÄ-Pos. 2675




Partielle Vestibulum- oder Mundbodenplastik

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die partielle Vestibulum- oder Mundbodenplastik oder große Tuberplastik ist im Zusammenhang mit Implantationen, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, berechenbar.
Die submuköse Vestibulumplastik nach GOÄ-Pos. 2677 ist nur als selbständige Leistung berechen-bar. 



	GOÄ-Pos. 2677 




Vestibulumplastik, Submuköse

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die partielle Vestibulum- oder Mundbodenplastik oder große Tuberplastik ist im Zusammenhang mit Implantationen, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, berechenbar. 

Die submuköse Vestibulumplastik nach GOÄ-Pos. 2677 ist nur als selbständige Leistung berechen-bar.


	GOÄ-Pos. 2685




Reposition eines Zahnes

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997
Die Reposition eines Zahnes ist nach GOÄ-Pos. 2685 zu berechnen.



	GOÄ-Pos. 2696/2697/2698



Ligaturenverbände
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Ligaturenverbände, z. B. aus Draht, ggf. mit selbsthärtendem Kunststoff ergänzt, sind nach GOÄ-Pos. 2697 je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich zu berechnen, zuzüglich Kosten für das verwendete Ma-terial nach § 10 GOÄ. 

Grundsätzliche Berechenbarkeit

Die GOÄ-Pos. 2696/2697 und 2698 sind Geb.-Pos., die nur im Rahmen von kieferchirurgischen Maß-nahmen berechenbar sind.

	GOÄ-Pos. 2698



Dauerschiene, abnehmbar

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 24.07.2002
Die Berechnung der abnehmbaren Dauerschiene (z. B. Elbrecht-Schiene) erfolgt nach der 
GOÄ-Pos. 2698.


	GOÄ-Pos. 2700




Verband- oder Verschlussplatten

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Verband- oder Verschlussplatten o. ä. sind nach GOÄ-Pos. 2700 zu berechnen. Bei indirekter Her-stellung sind die Material- und Laborkosten (Modelle, Verbandplatten, ggf. Klammern, Abformma-terial), bei direkter Herstellung die Kosten für den selbsthärtenden Kunststoff zu berechnen (nach § 10 GOÄ).



	GOÄ-Pos. 2702




Schienen, Entfernung

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

Die Entfernung von Schienen ist nach GOÄ-Pos. 2702 zu berechnen.



	GOÄ-Pos. 2702




Schienen, Wiederanbringung

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997
Die Wiederanbringung gelöster Schienen, kleine Änderungen oder eine Teilerneuerung von Schienen sind nach GOÄ-Pos. 2702 zu berechnen.



	GOÄ-Pos. 2730




Alveolarfortsatz, Lagerbildung für Aufbau

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.06.2005
In Kombination mit Implantationen oder nach Augmentation für die Lagerbildung berechenbar, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich.

Das alleinige Glätten des Alveolarfortsatzes löst jedoch keine eigene Gebührenposition aus.
Der Leistungsinhalt der GOÄ-Pos. 2732 (Lagerbildung bei großen Defekten) kommt nur in begrün-deten Ausnahmefällen in Betracht, vor allem bei großen, traumatisch oder tumorbedingten Knochen-defekten, berechenbar nur einmal je Kiefer.


	GOÄ-Pos. 2732




Lagerbildung bei großen Defekten

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

In Kombination mit Implantationen oder nach Augmentation für die Lagerbildung berechenbar, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich.

Der Leistungsinhalt der GOÄ-Pos. 2732 (Lagerbildung bei großen Defekten) kommt nur in begrün-deten Ausnahmefällen in Betracht, vor allem bei großen, traumatisch oder tumorbedingten Knochen-defekten, berechenbar nur einmal je Kiefer. 



	GOÄ-Pos. 5000




Längenbestimmung eines Wurzelkanals

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 26.04.1995

Eine Röntgenmessaufnahme zur exakten Längenbestimmung des Wurzelkanals ist nur nach GOÄ-Pos. 5000 ff. berechenbar.
	GOÄ-Pos. 5090




Röntgenaufnahmen des Schädels

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 24.07.2002
Der GOZ-Ausschuss stellt fest, dass die Röntgenaufnahmen des Schädels, die im zahnärztlichen Be-reich sowohl in der Kieferorthopädie (Fernröntgenseitenaufnahme) wie auch in der Prothetik als Ein-zelaufnahme (Fernröntgeneinzelaufnahme) Anwendung findet, in der neuen GOÄ nicht mehr ent-halten ist.

Der GOZ-Ausschuss ist der Auffassung, dass eine Zuordnung dieser Röntgenaufnahmen zur neuen GOÄ-Pos. 5095 (Schädel-Teile) falsch ist.

Sowohl vom apparativen Aufwand wie auch in der Diagnose ist der Leistungsinhalt einer Schädel-aufnahme nicht mit der in GOÄ-Pos. 5095, sondern alleine mit der in GOÄ-Pos. 5090 beschriebenen Leistung inhaltlich vergleichbar.“
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